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Die erste Voraussetzung für Erfolg: 
dabei sein und das Beste geben.
Unabhängig bleiben – mit individuellen Fahrhilfen von Mercedes-Benz.

Grenzen hat Ronny Ziesmer noch nie akzeptiert. Der Rennrollstuhlfahrer hat sein Ziel fest im Visier: die Paralympics 2016. 
Mercedes-Benz und die Deutsche Sporthilfe fördern Ronny Ziesmer auf seinem Weg nach Rio. Egal wie hochgesteckt Ihre 
Ziele sind, Mercedes-Benz bietet individuelle Fahrhilfen bereits ab Werk. Ganz ohne zeitintensives Umrüsten. Mehr Infos unter: 
www.mercedes-benz.de/fahrhilfen

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart
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Liebe Leserinnen und Leser, 

willkommen zur Lektüre der ersten Ausgabe des HCP Journals
2016.

2015 kamen viele Menschen zu uns, um in Deutschland eine
sichere Bleibe zu finden. Ihnen beizustehen ist wichtig, aber
ebenso allen Bürgerinnen und Bürgern, die bereits hier leben
und ebenfalls unserer Unterstützung bedürfen. Wir wollen
niemanden vergessen, benachteiligen oder bevorzugen,
weder Menschen mit Behinderung, Frauen und Männer im
Langzeitleistungsbezug von Arbeitslosengeld noch Flüchtlin-
ge. Wer Hilfe braucht, dem soll sie gewährt werden, von der
Beratung bis zur Förderung.

Uns alle verbindet das Streben nach einer inklusiven Ge-
meinschaft, in der die Menschen ein selbstbestimmtes Le-
ben in der Gesellschaft und im Arbeitsleben führen können.
Es geht dabei um Zugehörigkeit und darum, Ausgrenzung zu
verhindern. Wenn jeder Mensch – mit oder ohne Behinde-
rung – überall dabei sein kann, in der Schule, am Arbeits-
platz, im Quartier, in der Freizeit, dann ist das gelungene In-
klusion. 

Ein friedliches Miteinander und Integration gelingen insbeson-
dere über eine solide Ausbildung und einer anschließenden
Berufstätigkeit. Außer Acht lassen dürfen wir dabei Folgen-
des nicht: 

• Die Zeit: Ausbildung und Integration geschehen nicht bin-
nen weniger Monate. 

• Die Ressourcen: Die Partner am Arbeitsmarkt in Hamburg
können nur vernetzt und mit gemeinsamen Strategien er-
folgreiche Unterstützung anbieten – für behinderte wie für
nicht behinderte Menschen.

• Die Unternehmen: Ausbildungs- und Arbeitsplätze werden
von Unternehmen und Betrieben geschaffen. Ohne diese
Angebote der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gibt es we-
der Inklusion noch Integration.

Spannend wird 2016 für die Schwerbehindertenvertretungen:
Ihre Rechte sollen gestärkt werden, indem das SGB IX wei-
terentwickelt wird. Die Intention ist, über diesen Weg die Inte-
gration der Menschen mit Behinderung voranzutreiben. Wir
sind gespannt, was im Januar 2017 umgesetzt ist.

Unser Ziel ist, Betriebe und betriebliche Interessenvertretun-
gen mit unseren Beratungs- und Förderinstrumenten so zu
begleiten, dass sie ihre freien Stellen mit Ausbildungsplatz-
und Arbeitsuchenden besetzen können. Daran arbeiten die
Agentur für Arbeit Hamburg und Jobcenter team.arbeit.ham-
burg gemeinsam mit Ihnen. 

Wir laden Sie ein, uns auf diesem Weg zu begleiten.

Sönke Fock Dirk Heyden
Geschäftsführer Geschäftsführer
Agentur für Arbeit Hamburg Jobcenter team.arbeit.hamburg

„Uns alle verbindet

das Streben nach einer 

inklusiven Gemeinschaft”

Manuskripte: redaktion@hcp-journal.de

Anzeigen: werbung@hcp-journal.de

tel. (040) 36 15 75 -55

Fax (040) 36 15 75 -15

Heft 02/2016 (Juni): 13.05.2016

Heft 03/2016 (Sept.): 12.08.2016

Heft 04/2016 (Dez.): 11.11.2016

Heft 01/2017 (März): 10.02.2017

H C P  J O U R N A L  –  R E D A K T I O N S S C H L U S S T E R M I N E  2 0 1 6 / 2 0 1 7i

HCP 01-2016 Hamburg_HCP_01-2014.qxd  17.03.16  19:10  Seite 4



www.hcp-journal.de 5

7. Jahrgang  |  heft Nr. 1  |  2016 (editorial)

Liebe Vertrauenspersonen,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,

einmal im Jahr findet die Jahreshauptversammlung der Vertrau-
enspersonen in der Hamburger Wirtschaft statt. Bereits heute
möchte ich Sie hiermit zur Teilnahme am 12. Mai 2016 herzlich
einladen. Es folgt eine schriftliche Einladung seitens des Inte-
grationsamtes Hamburg als offizieller Veranstalter. Weitere Infor-
mationen finden Sie auf Seite 11. 

Dem Grußwort der Herren Fock und Heyden auf Seite 4
entnehme ich den Aufruf zur Unterstützung der Inklusion in
Deutschland. Unser Streben nach einer inklusiven Gesellschaft
unterstützen und betreiben wir selbst seit Jahren aktiv. Inklusion
ohne Nachhaltigkeit wird schwer gelingen, weshalb wir diese
große politische und soziale Herausforderung, allen Menschen in
Deutschland eine inklusive Teilnahme am gesellschaftlichen und
beruflichen Leben zu ermöglichen, ausdrücklich unterstützen.
Nachhaltigkeit bedeutet im Kontext zur Inklusion auch, dass
Budgets und Mittel für die Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung nicht reduziert werden. Die Refinanzierung dieser
sozialen und politischen Herausforderung darf nicht zu Lasten
einzelner Gesellschaftsgruppen gehen, sondern ist eine gesamt-
gesellschaftliche Verpflichtung. 

Die “Initiative für Inklusion” wurde ins Leben gerufen, um
Beispiele für erfolgreiche Inklusion in der Arbeitswelt vorzustel-
len. Dass zum Gelingen von Inklusion auch das Thema Barriere-
freiheit eine große Rolle spielt, zeigt das Beispiel des neuen Ver-
waltungsgebäudes der tesa SE in Norderstedt. Lesen Sie hierzu
den Bericht auf Seite 12.

Ein erfolgreiches Betriebliches Eingliederungsmanagement
(BEM) macht Unternehmen und Belegschaft gleichermaßen fit
für die Zukunft. Jürgen Ehlers zeigt am Beispiel der KLE Klinik
Logistik Eppendorf GmbH, welche Nutzen mit welchen Partnern
erzeugt werden können (Seite 10).     

Der Arbeitsentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Teilha-
be und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinde-
rungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales (BMAS) ist seit Dezember 2015
bekannt geworden. Professor Franz Josef Düwell, deutscher
Jurist und Vorsitzender Richter a.D. am Bundesarbeitsgericht,
kommentiert diesen Entwurf pragmatisch ab Seite 8 und for-
dert, dass Arbeitgeber ihre in allen Angelegenheiten beste-
hende  Unterrichtungs- und Anhörungspflicht aus § 95 Abs.
2 Satz 1 auch in der täglichen Praxis tatsächlich beachten.

Senatorin Dr. Melanie Leonhard lädt auf Seite 17 ein, das
Integrationsamt auch im Jahr 2016 als kompetenten An-
sprechpartner am Arbeitsplatz zu nutzen, an den man sich ver-
trauensvoll wenden kann und das Fortbildungsangebot zahl-
reich in Anspruch zu nehmen.

Herzliche Grüße

Jens Nübel
Vorsitzender des Vorstandes
redaktion@hcp-journal.de

„Gemeinsam viel(e) erreichen“ 

Impressum 

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft der Vertrauenspersonen der betrieblichen Interessenvertretungen für die Belange von Menschen mit Behinderung in den
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Für die Tätigkeit als Vertrauensperson ist
ein gut gepflegtes Netzwerk von großer
Bedeutung. Auftretende Fragen im be-
ruflichen Alltag können auf diesem Wege

vertrauensvoll und professionell mit er-
fahrenen Ansprechpartnern aus dem
Vorstand erörtert werden. Sie profitieren
von der langjährigen Erfahrung und kön-

nen diese im eigenen Betrieb erfolgreich
zum Einsatz bringen. Rufen Sie uns an
oder schreiben eine E-Mail – wir küm-
mern uns um Ihr Anliegen!

6 www.hcp-journal.de
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Allgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretung

i

Allgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretung

i Allgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretung

i Betriebliches Eingliederungsmanagement,
Prävention

i

Qualifikation von Schwerbehinderten, 
Moderation für Arbeitgebergespräche

i Vorstandskoordination der ARGE, 
Kontakte zu Behörden und Fachdiensten 

i Personal- und Arbeitsvermittlung für 
Menschen mit Einschränkung 

i

Barrierefreiheit im öffentl. Raum und Ver-
bindung in die Hamburger Bürgerschaft

i Weiterbildung, chronische Erkrankungen, 
SBV- und Betriebsversammlungen

i

Betriebliches Eingliederungsmanagement,
psychische Erkrankungen

i Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerk
der Vertrauenspersonen in Deutschland

iAllgemeine Fragen und Themen der 
Schwerbehindertenvertretung

i

Arbeitsgemeinschaft der Vertrauenspersonen – der Vorstand  

Wir stehen Ihnen mit rat und tat zur Verfügung
– nutzen Sie unseren Service!
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Das gute Gefühl, einen zuverlässigen Partner 
zu haben, gibt es jetzt auch für Erwachsene.

In jeder Situation zuverlässigen Schutz, menschliche Nähe und persönliche Beratung. 

Darauf können Sie sich bei der SIGNAL IDUNA immer verlassen.

Infos unter 040 4124-7997 oder www.signal-iduna.de

      10:01
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Der Arbeitsentwurf des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozia-
les (BMAS) eines Gesetzes zur Stär-
kung der Teilhabe und Selbstbestim-
mung von Menschen mit Behinde-
rungen (Bundesteilhabegesetz –
BTHG) ist der  Öffentlichkeit mit dem
Bearbeitungsstand: 18. Dezember
2015, 13:48 Uhr, bekannt geworden.
Er enthält in Artikel 2 einige Ände-
rungen des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuchs (SGB IX), die ab 2017
gelten sollen.  
1. Inklusionsvereinbarung
Der Begriff „Integrationsvereinbarung“
wird durch „Inklusionsvereinbarung“ er-
setzt. Außer der Bezeichnung ändert sich
wenig. Insbesondere soll es keine Eini-
gungsstelle geben, die bei einem Ver-
handlungspatt eine Entscheidung trifft. In
§ 83 Absatz 1 SGB IX  wird nach Satz 4
angefügt: 
„Das Integrationsamt soll dabei insbe-
sondere darauf hinwirken, dass unter-
schiedliche Auffassungen überwunden
werden.“  Damit erhält das Integrati-
onsamt erstmalig die Befugnis als Mo-
derator an der Verhandlung zwischen
Arbeitgeber, Personal-, Betriebsrat,
Arbeitgeberbeauftragten und SBV teil-
zunehmen. Inhaltlich findet nur in Ab-
satz 2  durch folgende Anfügung eine
Ausrichtung auf das Ziel der Inklusion
statt: „Dabei ist die gleichberechtigte
Teilhabe schwerbehinderter Menschen
am Arbeitsleben bei der Gestaltung
von Arbeitsprozessen und Rahmenbe-
dingungen von Anfang an zu berück-
sichtigen.“

2. Betriebliches Eingliederungs-
management
Die Heranziehung der „örtlichen ge-
meinsamen Servicestellen“ durch die
Betriebsparteien (§ 84 Absatz 2 Satz 4)

zum BEM entfällt. Es können statt de-
rer die  „Berater der Rehabilitationsträ-
ger“ herangezogen werden.  Das ist
eine Folgeänderung, weil die mit § 22
eingeführten gemeinsamen Servicestel-
len künftig wegfallen. Bislang waren
diese Berater nicht selten als Kranken-
geldmanager im Interesse der Kassen
bemüht, die Dauer des Krankengeldbe-
zugs zu kürzen. Durch „Vorladung“ im
Rahmen des BEM können diese einsei-
tigen Berater einer Kontrolle unterzo-
gen werden. 

3. Übergangsmandat der SBV
Nach § 94 Absatz 7 wird folgender Ab-
satz 8 angefügt: 
„(8) In Betrieben gilt § 21a des Be-
triebsverfassungsgesetzes entspre-
chend.“ In der amtlichen Begründung
auf S.72 heißt es dazu: „Durch diese
Ergänzung wird in Betrieben ein Über-
gangsmandat auch für die SBV ge-
schaffen. Für Arbeitgeber, die nicht un-
ter den Anwendungsbereich des Be-
triebsverfassungsgesetzes fallen, also
insbesondere im öffentlichen Dienst,
kommt es nicht zu einem Übergangs-
mandat der Schwerbehindertenvertre-
tung.“

4. Heranziehung von Stellvertretern
§ 95 Absatz 1 Satz 4 wird durch folgen-
de Sätze ersetzt: „In Betrieben und
Dienststellen mit in der Regel mehr als
100 beschäftigten schwerbehinderten
Menschen kann sie nach Unterrichtung
des Arbeitgebers das mit der höchsten
Stimmenzahl gewählte stellvertretende
Mitglied zu bestimmten Aufgaben her-
anziehen. Ab jeweils 100 weiteren be-
schäftigten schwerbehinderten Men-
schen kann jeweils auch das mit der
nächsthöheren Stimmenzahl gewählte
Mitglied herangezogen werden.“ 

5. Freistellung der Vertrauens-
person
In § 96 Absatz 4 Satz 2 wird die Zahl
„200“ durch die Zahl „100“ ersetzt. Da-
mit kann die Vertrauensperson künftig
schon dann vollständig von der berufli-
chen Tätigkeit freigestellt werden, wenn
der Betrieb oder die Dienststelle wenig-
stens 100 Schwerbehinderte einschließ-
lich der Gleichgestellten beschäftigt.

6. Schulung für Stellvertreter
In den neu gefassten § 96 Absatz 4
Satz 4 wird „für das mit der höchsten
Stimmenzahl gewählte stellvertretende
Mitglied“ die Teilnahme an Schulungen
unter den gleichen Voraussetzungen er-
möglicht wie der Vertrauensperson. Bis-
lang wurde vorausgesetzt, dass entwe-
der eine ständige Heranziehung stattfin-
det, oder häufige Vertretung der Ver-
trauensperson auf längere Zeit oder das
absehbare Nachrücken in das Amt vor-
liegen (so § 96 Absatz 4 Satz 4 alte
Fassung). Diese eingeschränkten Fort-
bildungsmöglichkeiten werden den An-
forderungen an die Stellvertreter nicht
mehr gerecht. Da die SBV nur aus einer
Person besteht, kann der Vertretungs-
fall jederzeit eintreten. Die Stellvertre-
tung muss dann in der Lage sein, fach-
kundig aufzutreten. Deswegen erhält
die erste Stellvertretung dieselben Fort-
bildungsmöglichkeiten wie die Vertrau-
ensperson. Das bedeutet: Es besteht

(recht) 7. Jahrgang  |  heft Nr. 1  |  2016

Novellierung des SGb IX   

Stärkung der Rechte der 
Schwerbehindertenvertretung 

Der Autor Professor Franz Josef Düwell ist
deutscher Jurist, Vorsitzender Richter a.D.
am Bundesarbeitsgericht und lehrt an der
Universität Konstanz

8 www.hcp-journal.de
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ein Anspruch auf Freistellung zur Teil-
nahme an Schulungs- und Bildungsver-
anstaltungen, soweit diese Kenntnisse
vermitteln, die für die Arbeit der Schwer-
behindertenvertretung erforderlich sind.

7. Personal für SBV
Dem Absatz 8 wird folgender Satz ein-
gefügt: „Satz 1 umfasst auch eine Büro-
kraft für die Schwerbehindertenvertre-
tung in angemessenem Umfang.“ In der
amtlichen Begründung heißt es dazu auf
S.72: „Der neue Satz 1 gibt der
Schwerbehindertenvertretung einen An-
spruch gegen den Arbeitgeber auf Un-
terstützung durch eine Bürokraft in an-
gemessenem Umfang. Die gestiegenen
Anforderungen an die Schwerbehinder-
tenvertretung erfordern auch eine bes-
sere personelle Ausstattung mit Hilfs-
personal, damit die Schwerbehinderten-
vertretungen ihren Aufgaben besser
nachkommen können.“ Allerdings fehlt
in § 96 Abs. 9 eine Regelung, das die
SBV auch ein Recht auf Alleinnutzug
von Räumen, Schränken und IT Geräten
hat, wenn sie die nach § 3 Abs.9 BDSG
besonders zu schützenden personenbe-
zogenen Daten der Beschäftigten im
Rahmen der Unterstützung bei Anträgen
erhebt oder verarbeitet.

8. Vertrauenspersonen müssen sich
zu Wort melden!
Der Arbeitsentwurf des BMAS bringt für
die im Koalitionsvertrag von 2013 ver-
sprochene Stärkung der SBV einige
Verbesserungen. Es fehlt jedoch die
wichtigste zur Stärkung notwendige Vor-
schrift: Eine Norm, die sicherstellt, dass
Arbeitgeber ihre in allen Angelegenhei-
ten bestehende  Unterrichtungs- und
Anhörungspflicht  aus § 95 Abs. 2 Satz
1 auch in der täglichen Praxis tatsäch-
lich beachten. Dieses Vollzugsdefizit
muss beendet werden!

Kontakt:
E-Mail: franz.duewell@uni-konstanz.de

7. Jahrgang  |  heft Nr. 1  |  2016 (fortbildung)
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In Zusammenarbeit mit dem Integra-
tionsamt Hamburg findet die dies-
jährige Jahreshauptversammlung
der Vertrauenspersonen in der Ham-
burger Wirtschaft am 12. Mai 2016
im Berufsförderungswerk Farmsen
statt.

Schwerpunktthema wird “Nicht sichtbare
Behinderungen” sein. Interessante Vor-
träge zu diesem Themenbereich erwar-
ten Sie wieder und natürlich auch der
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen
während der Pausen.  Außerdem haben
Sie die Möglichkeit, zahlreiche Aussteller
direkt zu kontaktieren und Informationen

zu deren Angeboten einzuholen. Eine
schriftliche Einladung des Integrations-
amtes folgt separat an die Vertrauens-
personen in der Hamburger Wirtschaft.

einladung zur Jahreshauptversammlung 2016

Schwerpunkt-thema: “Nicht
sichtbare Behinderungen”

Jahreshauptversammlung 2016 
Datum: 12.05.2016
Uhrzeit: 10-16 Uhr (Einlass ab 9 Uhr)
Ort: BFW Berufsförderungswerk Hamburg
August-Krogmann-Str. 52, Gebäude U,
22159 Hamburg

www.hcp-journal.de

T E R M I Ni

Gemeinsam machen  
wir es möglich ...

Der Bergedorfer Impuls bietet berufliche 
Rehabilitation und Beschäftigungsmög-
lichkeiten für Menschen mit psychischer 
Erkrankung oder Handicaps in folgenden 
Trainingsbereichen an:

 Theaterkompanie
 Provida Kulinara

  Provida direkt

Eine Chance, Ihre Leistungsfähigkeit 
im eigenen Tempo zu erproben und zu 
steigern, bietet Impuls Provida mit: 

 Büroservice
 Catering
 Media

 Wäscherei
 Tischlerei

Bergedorfer Impuls GmbH 
Nagelsweg 10 • 20097 Hamburg 
Tel: 040 8079196-78 • www.bergedorfer-impuls.de

Berufliches Training und Beschäftigung  
für Menschen mit psychischer Erkrankung
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10 www.hcp-journal.de

(arbeit) 7. Jahrgang  |  heft Nr. 1  |  2016

Bei der KLE Klinik Logistik Eppen-
dorf GmbH als Dienstleistungsbe-
trieb des Universitätsklinikum 
Eppendorf wird deutlich, wie das
Betriebliche Eingliederungsmana-
gement erfolgreich realisiert wird
und wertvolle Vorteile für alle Betei-
ligten schafft. 

Jürgen Ehlers, Disability Manager, BEM-
Beauftragter und Schwerbehindertenver-
treter, stellt eine Reihe realisierter Pro-

jekte aus seinem Betrieb vor, die dem
Erhalt  der Beschäftigung bzw. der
Schaffung neuer Beschäftigungsverhält-
nisse erfolgreich dienten. So konnte in
Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat,
der Geschäftsführung und den Reha-
Trägern die Beschäftigung von mehreren
Praktikanten erreicht werden. Auch für
zwei gehörlose Mitarbeiter, für die die
Anschaffung eines HGF-Funkrufsytems
für Gehörlose erforderlich war, wurde
eine Beschäftigung in Zusammenarbeit

mit der Bundesagentur für Arbeit und
dem BFW rmöglich. Die Nutzung von
Praktikantenstellen ist für beide Seiten
besonders sinnvoll, um den Tätigkeits-
bereich kennenzulernen, was im Idealfall
in der Folge zur Einstellung führt. Wich-
tig sind auch Umschulungen von Mitar-
beitern mit einem GdB, die eine Leis-
tungseinschränkung erfahren haben, da-
mit diese in neuen Tätigkeitsbereichen
eingesetzt werden können und das Be-
schäftigungsverhältnis erhalten bleibt.

betriebliches eingliederungsmanagement (beM)    

betriebliches eingliederungsmanagement (beM)
schafft Vorteile für alle

Jürgen Ehlers (Mitte) mit zwei gehörlosen Mitarbeitern aus der Inhouse- und Entsorgungslogistik 
(gefördert durch Lohnzuschüsse des Integrationsamts und der Agentur für Arbeit)
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Investionen in und für Arbeitsplätze
Als Unternehmen auf Veränderungen
der Arbeitskraft angepasst zu reagie-
ren, erzeugt häufig umfangreiche Inve-
stitionen zur Aufrechterhaltung oder
Schaffung eines Beschäftigungsver-
hältnisses. In Zusammenarbeit mit un-
terschiedlichen Leistungsträgern gelang
die Realisierung umfangreicher Maß-
nahmen. 

Dies betrifft die Anschaffungen von
elektrisch höhenverstellbaren Tischen
und ergometrischen Stühlen (Renten-
kasse Bund und Integrationsamt Ham-
burg) sowie zwei spezielle PC-Arbeits-
platzausstattungen für sehbehinderte
Mitarbeiter (Rentenkasse Bund). In ei-
nem anderen Fall wurde die Beförde-
rung (Hin- und Rückfahrt zur Arbeits-
stätte) in Zusammenarbeit mit der Ren-

tenkasse Bund für einen Mitarbeiter er-
möglicht, der nicht mehr in der Lage
war, seinen Arbeitsplatz zu erreichen.
Oder auch die Anschaffung eines E-
Mobils für Mitarbeiter, die nicht mehr
weitere Strecken auf dem UKE-Gelän-
de eigenständig zurückzulegen können.
Die weiteren Beispiele (siehe Abbildun-
gen) zeigen Einsatzbereiche und Nut-
zen unterschiedlicher Maßnahmen. 

BEM macht fit für die Zukunft 
Ein erfolgreiches BEM hält Betrieb und
Beschäftigte gleichermaßen fit für die
Zukunft. So ist in 2016 die Einstellung
von zwei Blinden Mitarbeiter/innen im
Call-center der KLE für die Ambulante
Terminvergabe für das UKE geplant,
sowie die Einrichtung einer Fahrrad-
waschanlage, mit Besetzung von zwei
leistungsgeänderten Mitarbeiter/innen

für die Belegschaft des UKE. Ferner
soll die Einstellung einer leicht autisti-
schen Mitarbeiterin im Bereich der
Rechnungssachbearbeitung erfolgen. 

Kontakt:
Jürgen Ehlers
ARGE-Vorstandsmitglied, Schwerbehin-
dertenvertreter, Disability Manager, BEM-
Beauftragter 
E-Mail: juergen.ehlers@arge-sbv.de

Automatisierung der AWT-Anlage mindert körp.
Belastung (Kostenträger: Integrationsamt)

Selbsttätige Sackkarre für sinn-körperliche
Entlastung (Kostenträger: Integrationsamt)

Selbstfahrender Rollator mit integrierter
Hebebühne (Kostenträger: Integrationsamt)

Umschulung Sicherheitsdienst 34a-Schein
(Kostenträger: Integrationsamt)

Anschaffung von elektr. höhenverstellbaren
Tischen (Kostenträger: Rentenkasse Bund)

PC für Sehbehinderte (Kostenträger: Deut-
sche Rentenversicherung)
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Die Inklusion behinderter Men-
schen in Unternehmen und in die
Gesellschaft ist vielen Sensibilisie-
rungskampagnen geschuldet. Hin-
tergrund ist, dass unbewusst in den
Köpfen vieler noch immer das Wort
“unnormal” auftaucht, wenn es um
Menschen mit einer Behinderung
geht. Dabei zählt hierzulande diese
Zielgruppe zur größten Minderheit. 

tesa hat die gleichberechtigte Teilhabe
behinderter und schwerbehinderter
Menschen am Arbeitsleben zum erklär-
ten Ziel gemacht und möchte damit An-
regungen auch für andere Unterneh-
men geben, hieraus eigene inklusive
Beschäftigungsmodelle abzuleiten. Da-

bei wird bei neuen Prozessen wie dem
Neubau des Unternehmens auf die um-
setzung dieser Philosophie Wert gelegt. 

Barrierefreiheit im Unternehmen
Barrierefreiheit ist dabei ein wichtiges
Thema, das nicht nur die gehbehinder-
ten Beschäftigten betrifft, sondern z.B.
auch die Kolleginnen und Kollegen mit
Gehöreinschränkungen. Barrierefreiheit
im Unternehmen bedeutet, Arbeitsum-
gebungen und -abläufe so zu gestalten,
dass sie grundsätzlich für alle Men-
schen offen und verständlich sind. Der
Begriff „Barrierefreiheit“ ist vor allem
für die Bewertung der Zugänglichkeit
von Wegen, öffentlichen Gebäuden
oder Verkehrsmitteln mit dem Rollstuhl

geläufig. Für schwerhörige Menschen
bezieht sich Barrierefreiheit auf Kom-
munikationszusammenhänge. 

Wer schwerhörig ist, findet „Barrieren“ in
Gesprächssituationen, etwa in Sitzun-
gen, Konferenzen und Seminaren oder
am Telefon und in Videokonferenzen.
Unterstützung erfolgte hierbei durch
“hörkomm.de” als Forschungsprojekt,
das hilft Barrieren abzubauen und durch
das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) gefördert wird. 

Neubauprojekt realisiert unter erfolg-
reicher Einbeziehung der SBV
Da die Schwerbehindertenvertretung
von Anfang an in das Neubauprojekt

12 www.hcp-journal.de
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Initiative für Inklusion  

Barrierefreiheit und Inklusion werden bei tesa 
groß geschrieben

Aus drei mach ein: Neubau der tesa SE in Norderstedt
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tesa hat seinen Neubau bezogen
und viel Aufmerksamkeit der Bar-
rierefreiheit gewidmet. Wie haben
Sie diesen Prozess begleitet und
was bedeutet das für das Unterneh-
men? 
Barrierefreiheit muss und sollte von An-
fang an bei der Planung eines neuen
Gebäudes berücksichtigt werden, und
Barrierefreiheit ist für einen Architekten
heutzutage eine selbstverständliche An-
forderung. Ich persönlich sehe die größ-
te Herausforderung in der Planung ei-
nes barrierefreien Gebäudes darin, dass
man durch die Augen eines Menschen
sehen muss, der unter einer gesund-
heitlichen Einschränkung leidet. Typi-
scher Weise fehlt denen, die nicht be-
troffen sind, die Erfahrung. Während für
die meisten Menschen eine kleine Stufe
kein Problem darstellt, kann sie  für je-
manden, der gehbehindert oder auf ei-
nen Rollstuhl angewiesen ist, eine große
Hürde sein. Hilfreich ist dabei die Zu-
sammenarbeit mit Menschen, die häufi-
ger mit dem Thema Schwerbehinderung
zu tun haben. In unserem Projekt waren
das u.a. die Betroffenen, die Sozialbe-
ratung, das Amt für Soziales und Inte-
gration, der Betriebsrat und natürlich
der Vertreter der Schwerbehinderten,
Herr Coulouris. 

Behinderung geschieht zumeist
durch Unfall oder Krankheit. Ein
Umstand, der jeden Beschäftigten
in einem Unternehmen treffen kann.
Wie schätzen Sie den Wert ein, als
Arbeitgeber hierauf vorbereitet zu
sein? 
Richtig, jeden von uns kann dieses
Schicksal jederzeit treffen. Von daher
sollte man sich als Arbeitgeber nicht
darauf verlassen, dass man den Einzel-
fall lösen kann, sondern es bedarf der
Grundeinstellung, dass an möglichst al-
len Arbeitsplätzen auch Mitarbeiter mit
einer Behinderung arbeiten können.
Wenn diese Grundvoraussetzung erfüllt
ist, bleibt immer noch genug zu tun, um
sich auf den Einzelfall einzustellen.
D. h., das Leben und Arbeiten von
Menschen mit Behinderungen im Be-
trieb zu erleichtern und die Möglichkeit
zu schaffen, mit Engagement und Freu-

de am Arbeitsprozess teilzunehmen statt
ausgeschlossen zu werden.

Barrierefreiheit steht meistens
auch im Kontext zu Mehrkosten.
Öffentliche Stellen bieten hierbei
Investitionshilfen - welche konnten
bei dem Neubau genutzt werden? 
Seit vielen Jahren arbeiten wir erfolg-
reich mit dem Amt für Soziales und In-
tegration zusammen. Das Amt hat uns
viele wertvolle Anregungen gegeben
und uns technische Lösungen vorge-
schlagen, die wir bis dahin gar nicht in
Erwägung gezogen hatten. Bei der Um-
setzung dieser Lösungen hat das Amt
für Soziales und Integration uns mit In-
vestitionszuschüssen unterstützt. 

Natürlich muss aber der Arbeitgeber
bereit sein, seine Mitarbeiter ebenfalls
zu unterstützen. Auch in diesem Be-
reich erweist sich die enge Zusammen-
arbeit mit allen beteiligten Stellen als
die beste Methode, um entsprechende
Lösungen zu finden. Zum Beispiel ha-
ben wir als Unternehmen im Neubau
zahlreiche Konferenzplätze mit der klas-
sischen Übertragungstechnik geplant.
Nur durch den Hinweis einer externen
Stelle sind wir auf eine besondere
Technik gestoßen, die es Mitarbeitern,
die auf Hörgeräte angewiesen sind, er-
leichtert an der Konferenz teilzuneh-
men. Heute verfügen einige unserer
Konferenzräume über diese Übertra-
gungstechnik. Auch dafür haben wir
Zuschüsse erhalten.

Die Bevölkerung in Deutschland
besteht zu über 10 Prozent aus
Menschen mit Behinderung, die da-
mit zur größten Minderheit zählen.
Dennoch liegt die Beschäftigungs-
quote unter dem Bevölkerungs-
durchschnitt, obgleich zahlreiche
Qualifikationen bis in die akademi-
schen Ebenen bestehen.  Welche
Empfehlung würden Sie anderen
Unternehmen geben in Bezug auf
die Entwicklung passender Be-
schäftigungsmodelle für Menschen
mit Behinderung.
Unser Unternehmen erreicht auch nicht
in allen Teilen eine adäquate Beschäfti-

gungsquote. Ich bin der Überzeugung,
dass es keine generelle Lösung gibt.
Allerdings sind einige Dinge von ganz
grundsätzlicher Bedeutung: 
• Die Bereitschaft, als Arbeitgeber im-

mer wieder offen darüber nachzuden-
ken, wie und an welchen Arbeitsplät-
zen Mitarbeiter mit Behinderungen
eingesetzt werden können.

• Das Bewusstsein, dass es die unter-
schiedlichsten Formen der Behinde-
rungen gibt, wobei eine Form der Be-
hinderung an einem Arbeitsplatz eine
große Hürde sein mag, die an einem
anderen Arbeitsplatz fast bedeutungs-
los ist. 

• Arbeitgeber und Mitarbeiter müssen
zusammen flexibel auch über alterna-
tive Arbeitsplätze nachdenken, wenn
aufgrund einer Behinderung der
frühere Arbeitsplatz nicht mehr geeig-
net ist. 

• Die vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen allen Parteien – den Mitar-
beitern, den Kollegen, den Führungs-
kräften, den Gremien der Mitbestim-
mung sowie den externen Stellen –
ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfak-
tor, um Lösungen zu finden. 

Es ist wie überall: Wenn es gelingt,
dass alle Parteien an einem Strang
ziehen, lässt sich fast jedes Problem
lösen. 

Wir danken für das Gespräch.

I N T E R V I E W  M I T  T H O M A S  F U C H S ,  T E S A  

Thomas Fuchs, Geschäftsleitung Personalbe-
reich der tesa SE
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Aktuell bewegt sich die Beschäftigungs-
quote in Deutschland auf Rekordhoch.
Aber die gute Entwicklung am Arbeits-
markt geht an schwerbehinderten Aka-
demikerinnen und Akademikern – im
Gegensatz zu ihren nicht-behinderten
Berufsgenossen – vorbei. Auf der ande-
ren Seite bringen schwerbehinderte Be-
werberinnen und Bewerber Kompetenz
und hohe Motivation mit. Wie Unterneh-
men sich diese, auch im Kontext des
Fachkräftemangels wichtiger werdende
Bewerbergruppe erschließen können, er-
klärt Klaus Schuldes, Koordinator des
Arbeitgeberservice für schwerbehinderte
Akademiker der Zentralen Auslands- und
Fachvermittlung (ZAV), die zur Bundes-
agentur für Arbeit gehört.

Herr Schuldes, was genau macht der
Arbeitgeberservice für schwerbehin-
derte Akademiker der Zentralen Aus-
lands- und Fachvermittlung (ZAV)?
Der Arbeitgeberservice für schwerbehin-
derte Akademiker hat zwei Schwerpunkt-
aufgaben. Zum einen sucht er nach Be-
schäftigungsmöglichkeiten für schwerbe-
hinderte Akademiker. Er bringt  Unter-
nehmen mit geeigneten Kandidaten zu-
sammen, klärt finanzielle Fördermöglich-
keiten und steht bei allen Fragen zur Ein-
stellung und Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderung mit Rat und Tat
zur Seite. 

Zum anderen unterstützt der Arbeitge-
ber-Service für schwerbehinderte Akade-
miker Bewerber bei ihrer Suche nach der
optimalen Beschäftigungsmöglichkeit. Er
unterbreitet geeignete Stellenangebote,
betreibt gezielte Stellenakquise und er-
schließt zusätzliche Beschäftigungsmög-
lichkeiten durch die Initiierung von Pro-
jekten.  

Wie schätzen Sie das Fachkräftepo-
tenzial unter Akademikern mit Behin-
derung ein?
Derzeit sind über 8.000 schwerbehinder-
te Akademiker auf Arbeitsuche, das ist
ein Fachkräftepotenzial, das sich sehen
lassen kann. Neben Berufseinsteigern

sind darunter auch viele Menschen mit
umfänglicher Berufserfahrung.

Warum sollte ich als Arbeitgeber
schwerbehinderte Akademiker ein-
stellen?
In erster Linie weil Sie qualifizierte, hoch
motivierte Fachkräfte gewinnen können.
Gerade weil schwerbehinderte Menschen
häufig nicht so leicht eine  neue Stelle
angeboten bekommen, ist deren Motiva-
tion besonders groß, jede Chance zu nut-
zen. Ihre Loyalität gegenüber den Arbeit-
gebern ist besonders stark ausgeprägt.
Daneben gibt es wirtschaftliche Anreize.
Unternehmen zahlen für jeden nicht be-
setzten Pflichtplatz bis zu 320 Euro pro
Monat. Bei einer Einstellung besonders
betroffener Menschen kann die Anrech-
nung auf 2-3 Pflichtplätze erfolgen, so
dass Unternehmen monatlich, für die ge-
samte Beschäftigungszeit 640- bis zu
960 Euro sparen. Eine Erprobung die bis
zu 3 Monate zu 100% gefördert werden
kann, ermöglicht beiden Seiten die
Klärung, ob man zueinander passt, Lohn-
kostenzuschüssen sowie Förderungen
für die Einrichtung und behindertenge-
rechte Gestaltung des Arbeitsplatzes bie-
ten zusätzliche Möglichkeiten ein Be-
schäftigungsverhältnis erfolgreich zu ge-
stalten.

Wie kann ich mir eine Zusammenar-
beit mit dem AGS SB Akademiker in
der Praxis vorstellen?
Nehmen wir einmal das Beispiel mit dem
Unternehmen tesa. Zunächst konnten
wir mit Herrn Coulouris, dem Schwerbe-
hindertenvertrauensmann von tesa, in
Kontakt treten. Einer meiner Berater hat
ihn vor Ort besucht, unser Dienstlei-
stungsangebot vorgestellt und von ihm
wichtige Infos zum Unternehmen erhal-
ten. Im Anschluss hat Herr Coulouris ei-
nen Kontakt zum Personalbereich herge-
stellt und in einer Telefonkonferenz konn-
ten wir detailliert klären, welche Profile
für tesa interessant sind und wie wir Be-
werbungen schwerbehinderter Akademi-
ker am besten platzieren können. Im An-
schluss geht es dann an die konkrete
Vermittlungsarbeit und wenn es gut läuft,

ergibt sich eine langjährige und für beide
Seiten konstruktive Zusammenarbeit.

Was muss ich tun, um auch mit der
ZAV zusammen zu arbeiten?
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns
auf. Telefonisch, per Mail oder sprechen
Sie uns auf Veranstaltungen an. Gerne
vereinbaren wir kurzfristig einen Termin.
Wir besuchen Sie vor Ort oder laden Sie
in unser Büro nach Bonn ein. Erste Infos
finden Sie auch auf unserer Homepage:
www.zav.de > Über uns > Schwerbehin-
derte Akademiker 

Wir bedanken uns für das Gespräch.

Kontakt:
Arbeitgeberservice Schwerbehinderte
Akademiker 
Villemombler Str. 76
53123 Bonn

Tel.: 0228-7131375
Fax: 0228-7132701375
E-Mail: ZAV-Bonn.SBAkademiker@
arbeitsagentur.de

I N T E R V I E W  M I T  K L A U S  S C H U L D E S ,  Z A V
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Klaus Schuldes, Koordinator des Arbeitgeber-
Service für schwerbehinderte Akademiker der
Zentralen Auslands- und Fachvermittlung
(ZAV) der Bundesagentur für Arbeit
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bei tesa einbezogen wurde, ist eine In-
duktionsschleife eingebaut worden, die
insbesondere zur Signalisierungs- und
Informationsübermittlung mit Hilfe der
elektromagnetischen Induktion funktio-
niert. Vorteil: innerhalb der induktiven
Hörschleife kann sich der schwerhörige
Zuhörer frei bewegen. Dieses System
ist insbesondere ideal für den Einsatz in
öffentlichen und privaten Bereichen.
Der Einsatz des induktiven Prinzips ist
aber nicht nur auf Höranlagen in Räu-
men beschränkt, sondern wird auch bei
vielen anderen Hilfsmitteln verwendet,
so z.B. im Telefonbereich (im Telefon-
hörer, Zusatzverstärker, Schnurlosver-
stärker und sogar Mobiltelefon), öffent-
lichen Telefonzellen, Alarmanlagen und
Reisebussen. Hieraus resultiert eine
enorme Verbesserung im Arbeitsalltag
von hörbehinderten Beschäftigten.

Ein weiterer Vorteil: der moderne Neu-
bau von tesa ermöglicht es nun auch
Beschäftigten im Rollstuhl problemlos
Essen aus dem Betriebsrestaurant zu
holen und beispielsweise gemeinsam
mit einem Assistenten in einem extra
für Gehbehinderte geschaffenen ge-
schützten Bereich Essen zu gehen.

Erfolgreiche Arbeit als SBV
Die Arbeit der Schwerbehindertenvertre-
tung gelingt nur in der Interaktion mit
anderen Ebenen im Betrieb. Die Basis
für diese Kommunikation ist Austausch
von Gedanken und Gefühlen über Be-
wusstseinsgrenzen hinweg, die eigent-
lich keine Grenzen sind. Es ist nur ein
Perspektivenwechsel, eine andere An-
schauung. Hier sind der Betriebärztliche
Dienst, die Sozialberatung, der Arbeit-
geberbeauftragte sowie der Betriebsrat
eine große Unterstützung.

Integrationsvereinbarung erzeugt
gute Ergebnisse 
Ab Juni werden die Elbe-Werkstätten
die komplette Gartenbetreuung im
Neubau übernehmen und  ein Zeichen
setzen für gelebte Inklusion. Es zeigt,
dass gemeinsam mit Geschäftsleitung,
Betriebsrat und der Schwerbehinden-
vertretung viel Positives für die Kolleg-

Innen erreicht werden kann. Nach dem
erfolgreichen Jahr 2015 steht in 2016
die Integrationsvereinbarung an, die be-
reits zu 95 Prozent fertiggestellt ist.

Zugang zu Akademikern mit Behin-
derung
Zum inklusiven Unternehmen zählen
auch Strukturen, die mit Voraussicht in-
stalliert werden. So wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Arbeitgeberservice
für schwerbehinderte Akademiker der
Zentralen Auslands- und Fachvermitt-
lung (ZAV) ein Procedere abgestimmt,
in dem Stellenangebote und -gesuche

künftig leichter berücksichtigt werden
sollen. Die ZAV gehört zur Agentur für
Arbeit. Sie unterstützt die Beschäftigung
mit regulären Arbeitsverträgen und bie-
tet Arbeitgebern finanzielle Zuschüsse.

Kontakt: 
Christos Coulouris
Schwerbehindertenvertretung tesa SE 
christos.coulouris@arge-sbv.de  

SBV Christos Coulouris mit der Mitarbeiterin aus der Buchhaltung

T I P P  D E R  A R B E I T S A G E N T U R  i

Schwerbehinderte Menschen 
im Betrieb 
Die Agentur für Arbeit Hamburg hat
eine kostenfreie 38-seitige Broschüre
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit
Nachweisen, Ansprechpartnern, Adres-
sen und gesetzlichen Grundlagen für
Leistungen und Hilfen zur Inklusion her-
ausgegeben.  

Download:
http://hcp-journal.de/fp-
content/attachs/ba-brosch-2016.pdf 

oder unter www.hcp-journal.de

HCP 01-2016 Hamburg_HCP_01-2014.qxd  17.03.16  19:10  Seite 15



16 www.hcp-journal.de

(arbeit) 7. Jahrgang  |  heft Nr. 1  |  2016

Zusammenarbeiten, Inklusion unterstützen, handeln -
das waren die zentralen Anliegen in der handicap-Ver-
anstaltung am 02. Dezember im Rahmen der „Woche
für Inklusion“, die Frau Körner ins Leben rief. Sie
sprach über ihre Erfahrungen und über Aktionen und
Projekte, die in Hamburg umgesetzt werden. 

Sie hörte zu, beantwortete Fragen und ermutigte dazu, auch
kleine Inklusions-Schritte zu gehen. Dabei sei es oft hilfreich,
so Frau Körner, eine optimistische Grundhaltung einzuneh-
men: „Suchen Sie den positiven Ansatz und vermitteln sie ihn
… stellen Sie die Vorteile für das Unternehmen heraus!“, riet
Frau Körner, die sich durchaus eine weitere Veranstaltung
zum Austausch mit den Schwerbehindertenvertrauensperso-
nen aus den Hamburger Unternehmen im Jahr 2016 vorstel-
len konnte.

Das handicap-Team stellte einen praxisorientierten Leitfaden
für die Unterstützung der Inklusion in Unternehmen vor. Von
Inklusion im Unternehmen profitieren alle. Das Unternehmen
wird als Arbeitgeber attraktiver und kann seine Fachkräfte im
Alter besser an sich binden. Die Beschäftigten mit Behinde-
rungen sind hochgradig motiviert und bringen neue Perspek-
tiven ins Unternehmen. Der Leitfaden „Zusammenarbeiten.
Inklusion in Unternehmen und Institutionen“ hilft mit praxi-
stauglichen Tipps dabei, Unternehmen Schritt für Schritt in-
klusiv zu machen.

Der Leitfaden ist sehr zu empfehlen, auch weil er übersicht-
lich und anschaulich gestaltet ist. Wenn Sie weitere Tipps

und Hinweise dazu möchten, laden Sie uns doch zu einer Be-
ratung ein. Wir unterstützen Sie gern!

Kostenfreie Bestellung des Leitfadens: 
publikationen@bundesregierung.de 
Publikationsversand der Bundesregierung
Postfach 48 10 09, 18132 Rostock
Bitte angeben: Best. Nr. A755 
www.bmas.de 
www.gemeinsam-einfach-machen.de

Am einfachsten ist es „ZusammenArbeiten, Inklusion, Leit-
faden“ in eine Suchmaschine einzugeben. Dann bekommen
Sie schnell (meist an 2. Stelle) die gewünschte PDF ange-
zeigt.

Wir beraten betriebliche Interessenvertretungen in der Metropol-
region Hamburg mit dem Fokus auf schwerbehinderte Beschäftig-
te zu den Themen:

Schwerbehindertenförderung und -politik in den Betrieben
Beratung und Umsetzung: Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM)
Qualifizierungsberatung 
Demografischer Wandel 

Unsere Beratungen sind für die 
betrieblichen Interessenvertretungen kostenfrei!

handicap wird gefördert durch das Integrationsamt der Freien und
Hansestadt Hamburg.

Kontakt:
Arbeit und Leben DGB/VHS e.V.
Besenbinderhof 60, 20097 Hamburg
Tel. 040/ 284016-50
handicap@hamburg.arbeitundleben.de
www.handicap-hamburg.de

beratungsstelle handicap   

Zusammen Arbeiten – Inklusion in Unternehmen
und Institutionen

HCP 01-2016 Hamburg_HCP_01-2014.qxd  17.03.16  19:11  Seite 16



www.hcp-journal.de 17

7. Jahrgang  |  heft Nr. 1  |  2016 (arbeit)

Liebe Leserinnen und Leser,

das Integrationsamt möchte Sie auch im
Jahr 2016 wieder dabei unterstützen,
für Menschen mit Behinderung kompe-
tente Ansprechpartner am Arbeitsplatz
zu sein, an die man sich vertrauensvoll
wenden kann.

Situationen zu meistern, bevor sie zu
nicht mehr lösbaren Problemen wer-
den, trägt zu einem guten Arbeitsklima
bei und schafft eine gute Atmosphäre,
in der sich jeder wohlfühlt. Das ist ge-
lebte Inklusion. Ein Thema, das mir
nicht nur sehr am Herzen liegt, sondern
auch aktiv in meiner Behörde diskutiert
und umgesetzt wird. Zum guten Gelin-
gen kann jeder beitragen. Daher lautet
mein Appell an die Arbeitgeber: Unter-
stützen Sie den Wunsch Ihrer Interes-
senvertreter, unsere Fortbildungen zu
besuchen!

Herausforderungen lassen sich leicht
bewältigen, wenn alle an einem Strang

ziehen und zielführend Lösungen ent-
wickeln. So werden aus Hindernissen
Chancen und Entwicklungsmöglichkei-
ten. Diese Motivation aller Mitarbeiter
kommt nicht zuletzt der Produktivität Ih-
res Betriebes zugute.

Arbeitgeberbeauftragte, Führungskräfte
und Personalverantwortliche können
sich selbstverständlich auch selbst
durch den Besuch unserer Fortbil-
dungs- und Informationsveranstaltun-
gen eine Orientierung über die gelten-
den Regelungen des Schwerbehinder-
tenrechts verschaffen. Sie sind herzlich
eingeladen, zu bestimmten Themen
auch gemeinsam mit den Interessen-
vertretern zu diskutieren und über den
richtigen Weg zu streiten.
Auf Wunsch kommen die Referenten
des Integrationsamtes auch in Ihren Be-
trieb. „Inhouse-Seminar“ ist hier das
Stichwort.

Das Integrationsamt bietet in diesem
Jahr wieder Grund- und Aufbaukurse

an, um Interessenten ein fundiertes
Wissen über die Grundlagen im Schwer-
behindertenrecht zu vermitteln.

Natürlich bietet das Integrationsamt
über diese Kernthemen hinaus ein reich-
haltiges Kursprogramm, das ein breit
gefächertes Wissen rund um das Thema
Unterstützung von Menschen mit Behin-
derung am Arbeitsplatz vermittelt und all
das mit einem hohen Praxisbezug, sozu-
sagen „direkt aus dem Leben“.

Seien Sie zu dieser Vielfalt an Semina-
ren herzlich eingeladen.

Dr. Melanie Leonhard
Senatorin für Arbeit, Soziales, Familie
und Integration in Hamburg

Integrationsamt 

Senatorin Dr. Melanie Leonhard
lädt zur Fortbildung ein   

Senatorin Dr. Melanie Leonhard

D A S  I N T E G R A T I O N S A M T  A U F  D E R  I R M A  ( 1 7 . - 1 9 .  J U N I  2 0 1 6 )i
Im Mai 2015 fand erstmals in Hamburg eine
große Messe speziell für Menschen mit Mo-
bilitätsbehinderungen statt. Veranstaltungsort
war der Schuppen 52, mitten im Hafen und
mit Blick auf Schiffe und die Landungs-
brücken. Die „Internationale Reha-, Reise-
und Mobilitätsmesse für Alle" (IRMA) 2016
findet nunmehr in den Hamburger Messehal-
len statt, und wird damit der wachsenden
Nachfrage sowie den Anforderungen der
Aussteller und Besucher gerecht. Die zentra-
le Lage ist ebenso unkompliziert mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln als auch dem eigenen
PKW zu erreichen. Das Gelände ist selbst-
verständlich barrierefrei. Wie im letzten Jahr
wird das Integrationsamt Hamburg auf der

Messe vertreten sein und Beratung und In-
formation vor Ort anbieten. Arbeitnehmer mit
Behinderung sowie Arbeitgeber, die Mitarbei-
ter mit Behinderung beschäftigen oder ein-
stellen möchten, aber auch alle anderen Be-
sucher können den Beratern des Integrati-
onsamtes Fragen rund um die Themen Inklu-
sion im Betrieb und Teilhabe am Arbeitsleben
stellen. Ausserdem stehen Mitarbeiter des
Integrationsfachdienstes und der Beratungs-
projekte handicap (Arbeit und Leben) und
BIHA (Fortbildungsakademie der Wirtschaft)
zur Unterstützung bereit und runden das Be-
ratungsangebot ab.
Das Integrationsunternehmen Haus 5 bietet
heisse und kalte Getänke an. Mit mehr als

30 besonders betroffenen schwerbehinder-
ten Mitarbeitern ist das Unternehmen auch
wirtschaftlich erfolgreich im Bereich Gastro-
nomie und Catering tätig und somit ein posi-
tives Beispiel, wie Inklusion zum Nutzen aller
gelingen kann. 
Besuchen Sie uns auf der IRMA und infor-
mieren Sie sich rund um die Themen Inklusi-
on im Betrieb und Schwerbehinderung im
Arbeitsleben.
Tageskarte 5,00 Euro. Kinder bis 16 Jahre
frei. Schüler, Studenten, Zivildienstleistende,
Auszubildende kostenlos.

www.mobilitaetsmesse.de
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Einiges getan hat sich in den letz-
ten Jahren, was die bessere Inte-
gration von gehörlosen Menschen
angeht. Aber gerade was ihre
Chancen auf dem Arbeitsmarkt be-
trifft und ihre Arbeitssituation in
Unternehmen, gibt es noch Mög-
lichkeiten zur Verbesserung. Die
Fortbildungsakademie der Wirt-
schaft (FAW) gGmbH widmet sich
mit ihrem Projekt „Schriftspracher-
werb gehörloser Menschen zur För-
derung inklusiver Teilhabe am Ar-

beitsmarkt“ gezielt dem Thema
Sprachkompetenz und Arbeit. Ein
weiterer Schritt hin zur Inklusion im
Arbeitsleben.

Gehörlose können Lautsprache nicht
wahrnehmen. Daher haben sie oft
Schwierigkeiten zu lesen und zu schrei-
ben, was sich häufig auch im Berufs-
leben nachteilig auswirkt. Das Projekt
der Fortbildungsakademie der Wirt-
schaft setzt genau hier an. Mit Hilfe ei-
ner von der Firma Workplace Solutions

(WPS) programmierten Software und
pädagogischen Konzepten der Univer-
sität Hamburg bietet es Gehörlosen die
Chance, ihre Lese- und Schreibkompe-
tenz zu verbessern – und damit ihren
beruflichen Einstieg oder ihre Situation
am bestehenden Arbeitsplatz.

Die Firma WPS steuerte mit dem delegs-
Editor die technologische Brücke zwi-
schen Gebärden- und Schriftsprache bei.
Er macht es möglich, online die Schrift-
sprache in Gebärdenschrift zu über-
setzen. Linguisten der Universität Ham-
burg lieferten die pädagogischen Kon-
zepte. Beides setzt die FAW seit März
2014 an vier ihrer Standorte in Schles-
wig-Holstein, Brandenburg, Sachsen
und NRW in der Praxis ein. 

Gebärdenschrift als Brücke
Gebärdensprache und delegs-Editor er-
möglichen der FAW kontrastiven Deut-
schunterricht, das heißt: die direkte Ge-
genüberstellung von Gebärden- und
Schriftsprache. „Dies ist besonders wich-
tig, weil die Gebärdensprache grammati-
kalisch und vom Satzbau einer ganz an-
deren Logik folgt als die gesprochene
Sprache“, hebt Projektleiterin Anja Eng-
lert von der FAW hervor. Die Gebärden-
schrift bildet somit die Brücke zwischen
den beiden Sprachen. „Wir bieten Gehör-
losen eine Möglichkeit, ihre Deutsch-
kenntnisse auszubauen und zu erweitern
und auch ihr Sprachbewusstsein zu er-
weitern.“ In Chemnitz, Cottbus, Dort-
mund und Kiel bietet die FAW das Pro-
jekt derzeit an. Gehörlose Dozentinnen
und Dozenten unterrichten, begleitet von
hörenden pädagogischen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. 

Doch die Verbesserung von Lesen und
Schreiben ist nur der erste Schritt. Vor al-

Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbh  

Schriftspracherwerb für Gehörlose 
Bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt

FAW-Dozent Kay Schröter, selbst gehörlos... ...hat Andrea Herrmann unterrichtet

Das FAW-Projekt „Schriftspracherwerb“ verbessert die Kommunikation von Gehörlosen im Beruf.
Bereits teilgenommen hat Andrea Herrmann (links) an der Seite ihrer Kollegin Manuela Philipp.
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lem möchte die FAW die Situation von
Gehörlosen auf dem Arbeitsmarkt verbes-
sern, betont Anja Englert: „Wir wollen den
Berufseinstieg erleichtern, die Betroffenen
dabei unterstützen, qualifizierte Berufe
ausüben zu können und die Verständigung
am bestehenden Arbeitsplatz verbessern.
Das heißt, dass wir beim Unterricht auch
gezielt den Wortschatz mit Blick auf die in-
dividuelle Berufssituation optimieren.“ 

Engagiertes Unternehmen
Bereits absolviert hat eine Schulung im
Rahmen des Projekts zum Beispiel And-
rea Herrmann aus Finsterwalde. Die 40-
jährige arbeitet seit fast 25 Jahren im
Wirtschaftshof der Stadt an der Seite ih-
rer Kollegin Manuela Philipp. Beide sind
längst ein eingespieltes Team, das sich
gut versteht. Für ihren Arbeitgeber lagen
die Vorteile des Unterrichts auf der
Hand. „Es ist auf jeden Fall gut, wenn
Frau Herrmann ihre Lese- und Schreib-
kenntnisse verbessert. Unser Unterneh-
men besitzt zwar schon viele Jahre Er-
fahrung in der Beschäftigung von Gehör-
losen, aber ein Teil der Kommunikation
mit Mitarbeitern läuft eben immer schrift-
lich ab, vom Gehaltszettel bis zum
schwarzen Brett,“ sagt Jeanine Metasch,
die Leiterin des Wirtschaftshofes. Für sie
hatte das Projekt auch noch einen „hilf-
reichen Nebeneffekt“, nämlich zu sehen,
wie sehr sich Gebärden- und Lautspra-
che unterscheiden.

Für Andrea Herrmann geht der Nutzen
des Projektes „Schriftspracherwerb“ so-
gar noch über den beruflichen Rahmen
hinaus. „Meine drei Kinder sind im Gym-
nasium. Da will ich was Lesen und
Schreiben angeht mithalten können.“

Das Projekt „Schriftspracherwerb gehör-
loser Menschen zur Förderung inklusiver
Teilhabe am Arbeitsmarkt“ der FAW läuft
mindestens bis Mai 2017. Finanziert wird
es vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS).

Mehr Infos zum Projekt „Schriftspracher-
werb“ unter: 
www.gehörlos-schreiben.de 
www.faw.de

Die Schreib- und Lesekompetenzen
von Gehörlosen fördern und so ihre
berufliche Situation verbessern, das
hat sich das Projekt „Schriftspracher-
werb für gehörlose Menschen zur
Förderung inklusiver Teilhabe“ der
Fortbildungsakademie der Wirtschaft
auf die Fahnen geschrieben. Bei ei-
ner Fachtagung in Berlin zogen die
Akteure des interdisziplinären Ange-
botes eine positive Zwischenbilanz.

Seit zwei Jahren bie tet die FAW das vom
Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les (BMAS) finanzierte Projekt für Gehör-
lose an vier Standorten an. Gehörlose
und Hörende unterrichten gemeinsam,
PC-gestützte Technologie und Gebär-
denSchrift ermöglichen den Transfer von
der Gebärden- in die Schriftsprache,
konsequent mit dem Fokus auf das Ar-
beitsleben (siehe Seite 20).

Die durchaus anspruchsvolle Herausfor-
derung, die Barrieren zwischen der Ge-
bärden- und der Schriftsprache zu über-
winden, steht im Mittelpunkt des Projek-
tes und bildete auch den Schwerpunkt
der Veranstaltung, deren Besetzung den
interdisziplinären Ansatz des Projektes
widerspiegelte. Informatiker, Sprachwis-
senschaftler und Pädagogen diskutierten
Erfahrungen und Perspektiven. 

Schon zu Beginn berichteten Gehörlose
über ihren oft defizitären Schriftspracher-
werb in der Schulzeit und die Auswirkun-
gen im Beruf. Wie die Unterrichtsmetho-
de des Projektes es ermöglicht, diese
Barrieren zu überwinden, erläuterte u.a.
Prof. Dr. Barbara Haehnel-Faulhaber
(Universität Hamburg), die dabei die un-
verzichtbare Rolle der Gebärdensprache
für den Transfer zur Schriftsprache be-
tonte. Dass der Unterricht immer die be-
ruflichen Anforderungen und die konkre-
te berufliche Situation berücksichtigt, hob
Richard  Nürnberger (Vorsitzender der
Geschäftsführung der FAW) hervor. 

Ulrich Hase, der Präsident der deutschen
Gesellschaft für Hörgeschädigte, brachte
seine Unterstützung für das Angebot
ebenso zum Ausdruck wie Birgit
Schweer, Referatsleiterin Arbeitsrecht
und Tarifpolitk beim Zentralverband des
dt. Handwerks, aus Sicht der Hand-
werksbetriebe.

Das Projekt birgt noch weiteres Potential
sowohl für gehörlose Arbeitnehmer, als
auch für Arbeitgeber, so der einhellige
Tenor der Fachtagung. „Nicht zuletzt,
weil es Verständnis zwischen Hörenden
und Gehörlosen schafft,“ so Projektleite-
rin Anja Englert.  

Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbh  

Interdisziplinäre Fachtagung zum
thema Schriftspracherwerb

Applaus auch von gehörlosen Teilnehmern der Fachtagung des Projekts „Schriftspracherwerb“
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Wer kennt sie nicht, die große Hymne
an die Selbstliebe von Charlie Cha-
plin, dem berühmten Schweizer
Stummfilm-Komiker, zu seinem 70.
Geburtstag. Vertrauen, Authentizität,
Reife, Ehrlichkeit werden durch einen
stabilen Selbstwert gestiftet und ge-
festigt. Jean-Jacques Rousseau, der
große Erziehungstheoretiker schrieb
auch von Selbstliebe und sah es als
zentral an, diese seinen Zöglingen als
wichtiges Fundament der Erziehung
mit auf den Weg zu geben.

Bedeutung für den beruflichen Alltag
Und was hat das mit dem Arbeitsleben,
mit der Tätigkeit als Vertrauensperson
oder mit dem eigenen Auftritt vor Vorge-
setzten und Kollegen zu tun? Im beruf-
lichen Umfeld sind es oft Interaktionen,
die Indiz für eine Selbstwertstörung sind.
Anhaltspunkte dafür können sein eine
gebückte Körperhaltung, ein Zögern im
Gang, das Zittern in der Stimme oder
auch der hochrote Kopf beim Reden.

Dies verrät, dass jemand Stress hat und
nicht in seiner Mitte ist. Dies löst Anspan-
nung aus und überträgt sich häufig auch
auf den Gesprächspartner und raubt die-
sem eine „kernentspannte Haltung“. 

Was ist die Ursache, dass jemand nicht in
seiner Mitte ist? Die Gründe hierfür kön-
nen vielfältig sein. So kann jemand ein-
fach nicht als Sieger auf die Welt gekom-
men sein, getriggert durch Stress schon
im Mutterleib, Flucht, Vertreibung, schlim-
me seelische Verletzungen, Dauerstreit
der Eltern oder eine schmerzhaft empfun-
dene Trennung. Eine mögliche Ursache
ist auch die Dominanz von Geschwistern,
die die eigene Entfaltung oft jahrelang
einengen.

Nun richtet sich mancher ein in seiner Welt
des reduzierten Selbstwerts, denn Selbst-
und Fremdwahrnehmung klaffen einfach
zu weit auseinander. „Ich bin ok, Du bist
ok!“ wird umgewandelt in „Du bist nicht ok,
aber ich bin ok!“ oder schlimmer: „Du bist

nicht ok und ich auch nicht!“ Die fehlende
Fähigkeit sich mit einem kritischen Blick
von der Seite zu betrachten lässt manchen
in der problematisch schöngefärbten
Selbstwahrnehmung verharren.  

Was kann man tun zur Verbesserung
des Selbstwerts?
Es geht darum im “Hier und Jetzt” zu le-
ben, den eigenen Körper bewusst wahr-
zunehmen, den Umgang mit achtsamen
Menschen und Kollegen zu suchen. Bei
Übungen zur Achtsamkeit kommt es dar-
auf an, in den eigenen Körper hineinzu-
horchen, wahrzunehmen, was man selbst
braucht und für sich gut zu sorgen. Es gilt
auch, die eigenen Gefühle und Gedanken
auszumachen. Da gibt es doch den
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Scch Seminare für Vertrauenspersonen  

bedeutung des gesunden 
Selbstwertes im Beruf

Coach und Trainer Joseph H. Schnieders

Rede von Charlie Chaplin an seinem 70.
Geburtstag 

Als ich mich wirklich selbst zu lieben be-
gann, konnte ich erkennen, dass emotiona-
ler Schmerz und Leid nur Warnung für mich
sind, gegen meine eigene Wahrheit zu le-
ben. Heute weiß ich, das nennt man 
“Authentisch-Sein”.

Als ich mich wirklich selbst zu lieben be-
gann, habe ich verstanden, wie sehr es je-
manden beschämt, ihm meine Wünsche
aufzuzwingen, obwohl ich wusste, dass we-
der die Zeit reif, noch der Mensch dazu be-
reit war, auch wenn ich selbst dieser
Mensch war. Heute weiß, das nennt man
“Selbstachtung”.

Charlie Chaplin bei einem Treffen mit Gandhi 1931 in London
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großen Zusammenhang, den jeder schon
an sich kennengelernt hat: Meine Gefühle
bestimmen meine Gedanken. Umgekehrt
gilt es auch: Meine Gedanken bestimmen
meine Gefühle. Im Negativen: „Der Nach-
bar riecht aber unangenehm – ich setzte
mich lieber etwas weiter weg!“ Ein positi-
ves Beispiel: „Ich bin jetzt richtig glücklich
und mir fehlt es an nichts. Ich könnte die
ganze Welt umarmen…“. Im Berufsleben
heißt das: Was bereitet mir schlechte
Laune? Was zieht mich runter? Warum ist
das so? Wie lange ist das schon so? War-
um entstehen immer wieder solche Situa-
tionen? Ich hätte doch wissen müssen,
dass meine Anfrage nicht genehmigt
wird! Diese Abfuhr hätte ich mir ersparen
können! Da wäre doch der Weg der di-
rekten beiläufigen Ansprache viel ziel-
führender gewesen. 

Häufig hilft es, einen Perspektivwechsel
vorzunehmen. Was denkt der andere?
Bin ich gemeint, wenn der Zorn des Vor-
gesetzten auf mich trifft. Vielleicht bin ich
nur zufällig Ablassventil!? Und bin ich ge-
meint, dann kann ich immer noch ent-
scheiden, wie nah ich die Kritik an mich
heranlasse. Das nennt sich “Resilienz”. 

Im beruflichen Umfeld ist es wichtig, an
der richtigen Stelle loszulassen, sich zu be-
schränken, weniger zu wollen, das eigene
Verlangen zu kontrollieren und zu beherr-

schen. Dieses Loslassen kann auch be-
deuten, seine Macht, die man als Vorge-
setzter hat, nicht auszuleben. Stattdessen
sich zu üben in einer Haltung, die  Charlie
Chaplin in seiner berühmten Rede als
„Herzensweisheit“ bezeichnete. Das ist je-
ner selten zu erreichende Zustand, wo die
nagenden Selbstzweifel abgeschaltet und
Weisheit und Gefühle in unserem Inneren
eine feste Partnerschaft eingehen. 

In anderen Situationen kann genau die
umgekehrte Haltung richtig sein: Festhal-
ten an meiner Position. Nicht Nachgeben!
Um der Sache willen entschlossen und
ruhig mit angemessenen Mitteln, mit Be-
sonnenheit und ruhiger Stimme in den
Konflikt gehen! Kein Zurück von der ein-
mal als richtig erachteten Haltung in einer
Sache und das in körpersprachlicher Ein-
deutigkeit. Dann wird die Achtung, der
Respekt der anderen nicht ausbleiben –
und folglich der Erfolg ebenso. 

Seminare:
Schulung für SBV gem. §96.4 SGB IX.
Kursgebühr trägt der Arbeitgeber.

Anmeldung:
SCCH Seminare 
Koppelstr. 16, 22527 Hamburg
Tel. (040) 54 77 58 04
Fax: (040) 54 77 58 05
E-Mail: joseph.schnieders@gmx.de
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Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich nach einem ande-
ren Leben zu sehnen, und konnte sehen,
dass alles um mich herum eine Aufforderung
zum Wachsen war. Heute weiß ich, das
nennt man “Reife”.

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,
habe ich verstanden, dass ich immer und bei
jeder Gelegenheit, zur richtigen Zeit am rich-
tigen Ort bin und dass alles, was geschieht,
richtig ist – von da konnte ich ruhig sein.
Heute weiß ich, das nennt sich “Selbstach-
tung”.

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit
zu berauben und ich habe aufgehört, weiter

grandiose Projekte für die Zukunft zu ent-
werfen. Heute mache ich nur das, was mir
Spaß und Freude bereitet, was ich liebe und
mein Herz zum Lachen bringt, auf meine ei-
gene Art und Weise und in meinem Tempo.
Heute weiß ich, das nennt man “Ehrlichkeit”.

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit, was nicht
gesund für mich war, von Speisen, Men-
schen, Dingen, Situationen und von allem,
das mich immer wieder hinunterzog, weg
von mir selbst. Anfangs nannte ich das “ge-
sunden Egoismus”, aber heute weiß ich, das
ist “Selbstliebe”.

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, immer recht haben zu

wollen, so habe ich mich weniger geirrt.
Heute habe ich erkannt, das nennt man
“Einfach-Sein”.

Als ich mich wirklich selbst zu lieben begann,
da erkannte ich, dass mich mein Denken
armselig und krank machen kann, als ich je-
doch meine Herzenskräfte anforderte, be-
kam der Verstand einen wichtigen Partner,
diese Verbindung nenne ich heute “Herzens-
weisheit”.

Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinan-
dersetzungen, Konflikten und Problemen mit
uns selbst und anderen fürchten, denn so-
gar Sterne knallen manchmal aufeinander
und es entstehen neue Welten. Heute weiß
ich, das ist das Leben!

2-Tages-Seminar (Lüneburg) 
Strategien zur Konfliktlösung im
betrieblichen Alltag der SBV
Selbst- und Fremdwahrnehmung, Be-
ziehungsebene und Sachinhalte, Ana-
lyse von Gesprächen, Lösungsoptionen

Wo: Hotel Bergström, Lüneburg
Wann: 23.-24.6.16 od. 07.-08.7.16 
Teilnahme: 690 Euro + ÜN/Verpflg.

2-Tages-Seminar (Lüneburg)
Handlungsbereiche der SBV für
gesundheitl. Prävention im Betrieb 
Medizinische Fallbeispiele von Exper-
ten erklärt: Erschöpfung, Depression,
Rückenleiden, Burnout, Betriebliches
Gesundheitsmanagement

Wo: Hotel Bergström, Lüneburg
Wann: 22.-23.9.16 od. 06.-07.10.16
Teilnahme: 690 Euro + ÜN/Verpflg. 

1-Tages-Seminar (Hamburg)
Die SBV und rechtliche Aspekte
der gesundheitlichen Prävention
Fallbeispiele aus rechtlicher Sicht,
Schwerbehindertenrecht, Betriebliches
Eingliederungsmanagement, Integrati-
on und Teilhabe, Kündigungsschutz,
Präventionsgesetz

Wo: Park-Hotel Hagenbeck, Hamburg
Wann: 31.10.16 od. 16.11.16
Teilnahme: 440 Euro + Verpflg.

Alle Seminare gem. §96.4 SGB IX

SBV - SEM INAREi

HCP 01-2016 Hamburg_HCP_01-2014.qxd  17.03.16  19:11  Seite 21



22 www.hcp-journal.de

(soziales) 7. Jahrgang  |  heft Nr. 1  |  2016

„Was sage ich bloß zu meinem Kol-
legen, der vor 2 Wochen seine Frau
verloren hat?“ „Wie teile ich mei-
nem Team mit, dass unser
langjähriger Mitarbeiter tödlich ver-
unglückte? Was habe ich als
Führungskraft zu bedenken?“
„Warum machen seit dem Tod mei-
ner Tochter alle in der Firma einen
großen Bogen um mich?“

Dieses sind nur einige Fragestellungen,
die sich in der beruflichen Praxis von
Annika Schlichting zeigen. Als Mitarbei-
terin der Beratungsstelle CHARON bie-
tet sie Unternehmen und Organisatio-
nen Möglichkeiten der Auseinanderset-
zung im Umgang mit Trauer am Ar-
beitsplatz an.

Nur allzu oft herrschen Sprachlosigkeit
und Ohnmacht gegenüber trauernden
Menschen. Besonders im Beruf, in der
Rolle des Arbeitnehmers oder Arbeitge-

bers fällt es vielen Personen schwer,
am Arbeitsplatz Trauer zu zeigen bzw.
darauf bei anderen einzugehen. Der
plötzliche Tod von Angehörigen, aber
auch von Mitarbeitern aus den eigenen
Reihen verlangt oft ein schnelles Rea-
gieren. Wer kümmert sich um den Kon-
dolenzbrief und Kranz? Wer begleitet
zur Trauerfeier? Wie viel Nähe und Di-
stanz benötigt die betroffene Person?
Auch bei längeren Erkrankungen von
Mitarbeitenden entstehen Fragestellun-
gen für Führungskraft und Team.

Trauer ist keine Krankheit, kann jedoch
krank machen, wenn es unzureichend
Raum zur Verarbeitung gibt… 

Trauer am Arbeitsplatz
In Form von Beratungen, Informations-
veranstaltungen, Seminaren und einem
regelmäßigen Arbeitskreis bietet CHA-
RON Möglichkeiten an, sich dem The-
ma zu nähern und Prozesse und Um-

gangsformen zu reflektieren und zu op-
timieren. Für das BEM und BGM bietet
sie wichtige Bausteine an, die einen
wertvollen Beitrag zur Mitarbeiterfürsor-
ge, zur Verringerung von Ausfallzeiten,
zur Stärkung im Umgang mit Betroffe-
nen sowie zur Vorbereitung auf ein un-
erwartetes Ereignisse liefern.

CHARON arbeitet unter der Träger-
schaft der gemeinnützigen Hamburger
Gesundheitshilfe als öffentliche Einrich-
tung unabhängig, überkonfessionell
und stadtweit. 

Kontakt:
www.charon-hamburg.de
Beratungsstelle CHARON
Ansprechpartnerin: Annika Schlichting
Winterhuder Weg 29
22085 Hamburg
040 / 22630300
info@charon-hamburg.de

beratungsstelle chArON 

Unterstützung bei Trauer am Arbeitsplatz 
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Die Cartoons im HCP Journal sind von
Phil Hubbe – Jahrgang 1966, nicht nur
behindert, sondern auch Magdeburger,
Ehemann und Vater. Er zeichnet für
mehrere Tageszeitungen, Zeitschriften
und Anthologien. Nach Abitur, Grund-
wehrdienst, abgebrochenem Mathema-
tikstudium, Schichtarbeit im Keramik-
werk und Ausbildung zum Wirtschafts-

kaufmann hat er 1992 aus der Zeichne-
rei einen Beruf gemacht. 1985 erkrank-
te  er an Multipler Sklerose (MS). Von
Freunden ermutigt, machte er schließlich
auch seine Krankheit zum Thema der
Cartoons. „…Reaktionen auf die Bücher
beweisen, dass es vor allem Behinderte
selbst sind, die sich daran ergötzen,
dass sie statt Mitleid endlich einmal

Spott ernten. Auch das scheint ein ver-
misstes Stück Normalität zu sein.“ 
Die Resonanz auf die Cartoons ist groß
und gerade aus dem Kreis der Betroffe-
nen sehr positiv, da frei von Betroffen-
heitsgetue. Die Bilder sind in zahlreichen
Ausstellungen bundesweit zu sehen.  

www.hubbe-cartoons.de

7. Jahrgang  |  heft Nr. 1  |  2016 (cartoon)

www.hcp-journal.de 23

HCP 01-2016 Hamburg_HCP_01-2014.qxd  17.03.16  19:11  Seite 23



Beratung | Integration | Prävention

Ihr Ansprechpartner für  
Schwerbehinderung  
im Arbeitsleben:

Integrationsamt

Hamburger Straße 47

22083 Hamburg

Telefon 040 - 428 63 - 28 59

Fax 040 - 427 31 10 22

integrationsamt@basfi.hamburg.de

www.hamburg.de/integrationsamt
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